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Die Schweizer Union lockt
mit doppelten Spitaltaggeld-
leistungen im Ausland, an-
derseits zahlt sie ausschliess-

lieh im Akutspital, und das

auch nur während maximal
1000 Tagen. Andere Gesell-
schatten gewähren hingegen
unbegrenzte Leistungsdauer,
Kuren sind eingeschlossen,
und das Taggeld gibt es auch,
wenn eine Haushalthilfe
benötigt wird.

Zugegeben, die Prämien-
rückerstattung ist verlok-
kend. Anderseits ist es wohl
nicht zufällig, dass die Direct-
Mailing-Werbung vorab Leu-
te über 50 anspricht. In die-
sem Alter beginnt die Sterbe-

Wahrscheinlichkeit nämlich
stark zuzunehmen, und etwa
ab 70 wird eine Vertrags-
erneuerung um zehn Jahre zu
einem Vabanquespiel. Man
könnte ja nach neuneinhalb
Jahren plötzlich sterben und
damit der Prämienrückzah-
lung verlustig gehen.

Wie komfortabel die
Schweizer Union auf ihre Ko-
sten kommt, zeigt auch fol-
gende Rechnung. Die jährlich
660 Franken bringen der Ge-

Seilschaft nach zehn Jahren
rund 1800 Franken an Zins
und Zinseszinsen (kalkulato-
rischer Zins 4,5%). Für eben-
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führerscheinfrei

2 starke El.-Motoren überwinden
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gross Mit und ohne fester Kabine klein
Occassionen sind auch lieferbar

Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.

diesen Betrag kann sich eine
Frau aber während zehn Jah-
ren bei der Elvia versichern.

Immerhin lässt es sich am
Beispiel der Schweizer Union
aufzeigen, wie günstig hier-
zulande eine umfassende Un-
fallversicherung immer noch
sein kann. So kosten Spital-
taggeld, Todesfall- und Inva-
liditätskapital, vermehrt um
eine Deckung für Spital- und
Heilungskosten privat^), einer
Frau bei der «Berner» nur ge-
rade 344 Franken jährlich.

Dr. Hcmsrnedl Berber

ü Spita/taggeld 100 Frauke«; To-

rfesfall- «nrf /«va/läftäfsktzp/tol
;e 100000 Tranken; gleiche
Prämie« für Mann nnd Trau;
gleiche Prämien /rir aZle Risiko-
kafegorie«

^ 1/m/ässf Spiffl/kosten in derPri-
votabfellwng sowie ambulante

Patienten-
recht
Ins Spital der Wahl
mit der Rega?

Seit vielen fahren sind meine

Trau unä ich Gönner bei der
Schweizerischen Refftmgsfwg-
wacht (Rega), ohne dass wir die-

sen Dienst ;'e in Anspruch neh-

men mussten. Tails dies doch

einmal nötig sein sollte, möchte

ich gerne in das Spital meiner
Wahl ge/togen werden. Wie
kann ich das veranlassen?

Die Rega ist auf Gönnerinnen
und Gönner angewiesen, um
ihren lebensrettenden Dienst
überhaupt aufrecht erhalten
zu können. Dass Sie Gönner
sind, bedeutet also nicht, dass

Sie besondere Ansprüche gel-
tend machen können. Die
Rettungsflugwacht fliegt eine
verunfallte Person jeweils ins
geographisch nächstgelegene
Spital - es sei denn, es ist ein-
deutig klar, dass der oder die

Verletzte die Infrastruktur
und Betreuung einer Zen-
trumsklinik in Anspruch
nehmen muss. Sonderwün-
sehe sind dagegen bei einem
Notfalldienst nicht möglich.

Entlassung
aus dem Spital:
Wer hat das Sagen?
Meine Trau, 70, ist seit einigen

/ahren geistig leider nicht mehr
in der Tage, den Haushalt zu

führe«; darum sorge ich zur
Hauptsache dafür. Nun hatmei-
ne Trau diesen Trühling einen

zweiten Schlaganfall erlitten, der

ihre Tinweisung ins Spital not-

wendig machte. .Inzwischen hat
sie sich erfreulich gut erholt, le-

diglich ihr lädierter Arm bereitet

ihr ab und zu noch Schmerzen.

Seit der Tinlieferung ins Spital
sind nun bereits S Wochen ver-

gangen, und meine Trau möchte

dringend wieder nach Hause.

Unser Sohn unterstützt dies

auch, doch die Ärzte wollen im-
mer noch zuwarten. Können die
Ärzte die Tntlassung verhindern?

Wir von der SPO raten Ihnen,
die Situation im Beisein Ihres
Sohnes nochmals mit den
Ärzten zu besprechen. Bei
diesem Gespräch sollten Sie

betonen, dass Sie den Haus-
halt bereits zuvor geführt ha-
ben und Ihre Frau auch künf-
tig entlasten werden. Machen
Sie auch klar, dass die Nach-

sorge durch den Hausarzt
und die Physiotherapie gere-
gelt ist. Wenn dies alles nichts
nützt, kann Ihre Frau als letz-
te Möglichkeit gemäss Artikel
8 des Patientendekrets trotz-
dem auf ihrer Entlassung be-
stehen.

Crista Niehus, Schweizerische

Parienfenorgam'sario«,
Postfach 850, 8025 Zürich

Weltneuheit: WC-Sitz mit stabilen Armlehnen!
Jetzt wird die Toilettenbenutzung bequemer und sicherer, Für Erwach-
sene und dank steckbarem Zusatzring auch für Kinder geeignet.
Stabile Armlehnen erleichtern das Aufstehen für behinderte Personen
(z, B. nach Operationen), ältere Menschen und Kinder, Bestens bewährt
in Altersheimen, Senioren-Residenzen, Spitälern und Privathaushalten,

Robust und sicher - einfache Montage.
Die WC-Sitze werden aus hochwertigem ABS-Kunststoffmaterial gefer-
tigt (Farbe weiss), Flygienisch, einfach zu reinigen. Geprüfte Belastung
125 kg. Der Spezialsitz passt auf praktisch jedes Klosett und lässt sich wie
ein herkömmlicher befestigen (nachrüsten problemlos).
Modernes Design macht diesen Sitz auch visuell zum Star und ist

exklusiv erhältlich bei:
VENUS Duschanlagen AG - Landenbergstrasse 17 8037 Zürich

Telefon: 01-272 05 22 Fax 01-272 45 10

Bestellschein
Senden Sie mir den ausführlichen Prospekt

Ja, ich will mehr Sicherheit auf dem WC und bestelle gegen
Rechnung portofrei:
WC-Sitz mit Armlehne weiss Fr. 275.-

Kindersitz zusätzlich Fr. 30- n
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